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VERORDNUNG 
Wortlaut zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.15 

„Kohlbacher“ 

 

 

Verordnung über die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Lebring – St. Margarethen am 

…………………… beschlossene Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.0 gem. §39 StROG idF 

LGBl. 20/2026 samt zeichnerischer Darstellung (unter Berücksichtigung der Beschlüsse hinsichtlich von 

Änderungen auf Grund von fristgerecht vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen).  

§1 Geltungsbereich | Plangrundlage | Verfasser 

Die zeichnerische Darstellung (IST - SOLL Darstellung: LEB-FLÄ-4.15 vom 05/03/2026), verfasst 

von Arch. DI Krasser | St. Veiter-Straße 13 | 8045 Graz basierend auf der Plangrundlage des 

geltenden Flächenwidmungsplanes 4.0 idgF. 

§2 Geänderte Festlegungen 

Lt.  Verordnungsblatt (IST - SOLL Darstellung | LEB-FLÄ-4.15 vom 05/03/2026) wird das 

Grundstück 222 (KG St. Margarethen) als Aufschließungsgebiet für Allgemeines 

Wohngebiet mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,5 ausgewiesen. 

 

§3 Aufschließungserfordernisse 

Für das gem. §2 festgelegte Aufschließungsgebiet sind folgende Gründe (Mängel oder 

Aufschließungserfordernisse) maßgebend. 

 
  Art Zuständig 
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(1) Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung 

auf Basis einer wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung 

X   X 

(2) Nachweis der technischen Infrastruktur X   X 

(3) Herstellung der inneren Erschließung  X   X 

(4) Erstellung eines Bebauungsplanes inkl. folgender Vorgaben  

- Parzellierung 

- Erschließungssystem 

- Bebauungsvorgaben 

 X X  
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§4 Bebauungsplanzonierung 

Entsprechend der Festlegung gem. §3 Abs.4 sowie dem beiliegenden Verordnungsblatt LEB-

BLZO-4.15 vom 15/01/2026) wird für das Aufschließungsgebiet (4.15) die verpflichtende 

Erstellung eines Bebauungsplanes festgelegt. 

 

§5 Baulandmobilisierung 

Zur Sicherung der Bebauung von unbebauten Grundstücken wird gem. §36 StROG für die 

Ausweisungsfläche gem. §2 dieser Verordnung eine Bebauungsfrist von fünf Jahren 

festgelegt. Für den Falle eines fruchtlosen Fristablaufes gem. §36(4) StROG, ist der 

Grundeigentümer zur Leistung einer Raumordnungsabgabe heranzuziehen. Der Beginn 

der Frist wird mit der Rechtskraft des zu erstellenden Bebauungsplanes festgelegt. 

§6 Rechtskraft 

Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist (14 Tage) folgenden 

Tag in Kraft. 

 

 Für den Gemeinderat: 

  Der Bürgermeister: 

 

 

   ......................................................  
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ERLÄUTERUNGEN 
zur Änderung des Flächenwidmungsplanes 4.15 

 „Kohlbacher“ 

Grundlagen | Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlagen: 

 Stmk. Raumordnungsgesetz 2010, idgF., LGBl. 20/2026 

 Landesentwicklungsprogramm 2009, LGBl. 75/2009 

 Regionales Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark LGBL. Nr. 88/2016 

idF 55/2022 

 Örtliches Entwicklungsprogramm 4.0 der Gemeinde 

 Flächenwidmungsplan 4.0 der Gemeinde Lebring - St. Margarethen  

Zur Verfügung gestellte Unterlagen: 

 Katastergrundlage von der Gemeinde zur Verfügung gestellt  

 Plangrundlage in digitaler Form vom 31/01/2012  

 Flächenwidmungsplan 4.00 

 Örtliches Entwicklungsprogramm 4.0 der Gemeinde 

 

Selbst erarbeitete bzw. eingeholte Unterlagen: 

 Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 4.00 der Gemeinde Lebring - St. Margarethen 

 Örtliches Entwicklungsprogramm 4.0 der Gemeinde  

 Mehrfache Besprechungen mit den Grundeigentümern, Interessenten, planenden Architekten, sowie 

Gemeindevertretern etc. 

 

Die Änderung erfolgt gemäß § 39 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 (StROG 2010, 

idgF. LGBl 20/2026).  

 

 

Planungsbereich 

Gemeinde: Lebring – St. Margarethen 

Katastralgemeinde: 66423 St. Margareten 

Grundstücke: 222 

Größe: 4.393 m² 
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Allgemeine Hinweise (Naturräumliche Gegebenheiten | Abgrenzung):  

Die Festlegung von Grenzen im Flächenwidmungsplan sind Nutzungsgrenzen aufgrund der 

Lage in der Natur und den naturräumlichen Gegebenheiten. Geringfügige Abweichungen von 

Festlegungen aufgrund des aktuellen Katasterstandes (Mappenberichtigungen – Abfrage BEV 

im Februar 2025) sind an den naturräumlichen Gegebenheiten und den Zielsetzungen der 

örtlichen Raumplanung zu orientieren. 

Die Abgrenzung der Festlegung erfolgt im Allgemeinen deckungsgleich mit den auf der 

Plangrundlage ersichtlichen Grundstücksgrenzen bzw. derart, dass eine eindeutige 

Zuordnung zu sonstigen Bezugspunkten oder -linien gegeben ist.  

 

Ausgangslage | Übereinstimmung mit bestehenden Festlegungen 

Lage und Gebietsbeschreibung: 

 

 
Orthophoto, GIS-Steiermark 

 

Die Änderungsfläche befindet sich im nördlichen Teil des Zentralortes der Marktgemeinde. 

Das Orts- und Landschaftsbild ist geprägt durch Wohnbauten mit Gärten.  

Dienstleistungen bzw. zentrale Funktionen befinden sich in fußläufiger Entfernung. 

Wie im Umfeld ersichtlich handelt es sich beim Umgebungsbereich um sehr dicht angeordnete 

kleinstrukturierte Bebauung.  
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, 

Änderungsfläche, Eigene Aufnahme, Blickrichtung Westen 

 

Übereinstimmung mit bestehenden Festlegungen 

§3 StROG Raumordnungsgrundsätze 

Die Zielsetzung der Änderung fördert die bauliche Entwicklung im Sinne einer Erweiterung von 

Bauland von innen nach außen. Aufgrund einer Arrondierung des bestehenden 

Siedlungskörpers wird eine Zersiedelung der Landschaft vermieden. 

Bestimmungen des REPRO Südweststeiermark: 

Das gegenständliche Planungsgebiet befindet sich gem. Regionalem Entwicklungsprogramm 

für die Region Südweststeiermark (LGBl. Nr. 55/2022) im Teilraum „Siedlungs- und 

Industrielandschaften“. 

 

Auszug Teilräume 
REPRO - Südweststeiermark (LGBl. 55/2022) 
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→ Es besteht durch die Teilraumeinteilung keine Einschränkungen für den Ortsteil, da 

dieser Teil des übergeordneten Schwerpunktes ist.  

 

 

Auszug Regionalplan 
REPRO - Südweststeiermark (LGBl. 55/2022) 

Die Änderungsfläche ist von keiner Vorrangzonen betroffen. 

→ Die gegenständliche Änderung steht NICHT im Widerspruch zu den Bestimmungen und 

Festlegungen des REPRO Südweststeiermark. 

 

Festlegungen im geltenden Örtlichen Entwicklungskonzept: 

 

Auszug aus dem Entwicklungsplan 4.0 | ohne Maßstab 
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Gem. Örtliche Entwicklungskonzept 4.0 der Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen wurde 

für den gegenständlichen Ortsteil die Funktion „Wohnen“ (Potenzialfläche) festgelegt.   

→ Die gegenständliche Änderung entspricht den Bestimmungen, Festlegungen bzw. 

Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes der Gemeinde.  

Bestimmungen der Alpenkonvention 

Die Gemeinde Lebring – St. Margarethen liegt nicht im Geltungsbereich der Alpenkonvention 

(LGBl. Nr. 477/1995 idgF) 

→ Die gegenständliche Änderung steht NICHT im Widerspruch zu den Bestimmungen der 

Alpenkonvention. 

 

Festlegungen im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan 

Die Teilfläche ist gem. Flächenwidmungsplan 4.0 als Freiland festgelegt und es sind keine 

naturräumlichen oder siedlungspolitische Einschränkungen im Änderungsbereich ersichtlich. 

Im näheren Umgebungsbereich (Radius von mehreren hundert Meter – s. FWP-Auszug) befinden 

sich keine Tierhaltungsbetriebe. 

Im Umfeld befinden sich unterschiedliche Vorgaben zur maximalen Dichte (0,4 bzw. 0,5). Wie 

bereits erwähnt befinden sich im Umfeld eine teilweise sehr dicht angeordnete Bebauung. 

Langfristig ist aufgrund der örtlichen Struktur bzw. Lage im direkten Umfeld des zentralen 

Gemeindegebietes eine Angleichung der Dichte für das gesamte Siedlungsgebiet auf 0,5 

vorgesehen. 

 

  
Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 4.0 | ohne Maßstab 
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Baulandeignung: 

Aufgrund der Größe der Änderungsfläche ist die Erschließung (Zufahrt, Ver- und Entsorgung) 

für die angestrebte Nutzung (Ein- und Zweifamilienhäuser) zwar grundsätzlich gegeben und 

die Fläche grundsätzlich aufschließungsfähig, aber noch nachzuweisen (Anschluss an 

Leitungsinfrastruktur). Die Erschließung kann über die östliche Gemeindestraße erfolgen. 

Daher erfolgt die Festlegung als Aufschließungsgebiet im Sinne des §29 Abs.3 StROG bzw. 

die Festlegung eines Bebauungsplanes.  

In diesem Sinn ist auch die entsprechende Parzellenstruktur fortzuführen bzw. anzupassen 

und es sind Vorgaben zu treffen, um eine Einbettung ins Orts- und Landschaftsbild 

sicherzustellen. 

Die im nordwestlich ersichtlich gemachte Hochwassergefährdung, gem. FWP 4.0, ist 

mittlerweile, aufgrund von Hochwasserfreistellungsmaßnahmen im Bereich der Mur, nicht 

mehr existent. 

Grundsätzlich besteht lt. Abfrage der digitalen Bodenkarte eine hohe Durchlässigkeit des 

Untergrundes. Aufgrund der Größe der Fläche und der zu erwartete Bebauung inkl. der 

Errichtung einer Erschließungsstraße ist trotzdem eine Oberflächenentwässerung im Sinne 

des Leitfadens des Landes Steiermark nachzuweisen.  

 
Abfrage digitale Bodenkarte – Bodeneigenschaft: Durchlässigkeit 

Entgegen der Darstellung im FWP 4.0 ist das Areal, durch mittlerweile umgesetzte 

Lärmschutzmaßnahmen (z.B. entlang der Bahntrasse und Autobahn) nicht mehr 

lärmbelastend. 

 

 

Übersicht Lärmbelastung Straße | lärminfo.at 
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Übersicht Lärmbelastung Bahn | lärminfo.at 

Umweltprüfung 
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      

Die Änderungsfläche wurde im Rahmen der Revision 4.0 auf 

Umwelterheblichkeit überprüft und betrifft bereits teilweise 

bebauten Bestand. 

Nein 

 

→ Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen kann festgehalten werden, dass eine 

Prüfung der Umwelterheblichkeit und in weiterer Folge die Erstellung eines 

Umweltberichtes für die Flächenwidmungsplanänderung 4.15 „Kohlbacher“ NICHT 

erforderlich ist. 

 

 
Nachweis des Baulandbedarfs 

In der Marktgemeinde Lebring - St. Margarethen wurden bislang folgende 

Flächenwidmungsplanänderungen seit der Revision 4.0 durchgeführt: 

Gesamtsumme anrechenbare Fläche bis inkl. Änderung 4.14 38.770 m² 

Ausweisung 4.15 (Allgemeines Wohngebiet) 4.480 m² 

Gesamtfläche 43.250 m² 

 
 

Potenzielle Bauplätze durch Neuausweisungen seit der Revision 4.0 (bei Annahme 

einer durchschnittlichen Bauplatzgröße von 800m² (Repro-Leibnitz idF. LGBl. 

88/2016, §2(6)2)  43.250 m² / 800m²  =  54 WE 

Seit Ausarbeitung des Flächenwidmungsplanes 4.0 (Ab 01/01/2012 | Stand 

Flächenbilanz 4.0) lt. Bekanntgabe der Gemeinde baubewilligte Wohneinheiten 

(Stand 30/06/2020)  = 111 WE 
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Seit der Flächenwidmungsplanrevision 4.0 sind bereits mehr flächenverbrauchende 

Baubewilligungen erteilt worden, als mit den bislang - inkl. der Änderung 4.15 - durchgeführten 

Flächenwidmungsplanänderungen an Potenzialen geschaffen worden sind.  

Weiters gilt anzumerken, dass die im örtlichen Entwicklungskonzept 4.0 festgelegte 

Zielsetzung bis 2024 von 2.080 Einwohnern bereits zum jetzigen Zeitpunkt deutlich 

überschritten werden konnte.  

Erläuterungen | Begründungen 
 

Die gegenständliche Umwidmung stellt die Umsetzung der Zielsetzung hinsichtlich der 

Erweiterung bzw.  Lückenschluss (tw. dreiseitig bebaut) des Siedlungsgebietes des 

Hauptortes Lebring gem. Revision 4.0 dar und entspricht damit der Festlegung ua. als 

Potenzialbereich Wohnen 

Die Ausweisung entspricht damit auch den Raumordnungsgrundsätze (wirtschaftlichen 

Erschließung) und deren Ziele (dezentrale Konzentration, von innen nach außen, Vermeidung 

von Gefährdung) Durch die Ausweisung wird zudem die Entwicklung einer der Zielsetzung 

entsprechenden Siedlungsstruktur im Ortsgebiet fortgesetzt bzw. gestärkt.  

Zu § 2- Geänderte Festlegung 

Die Abgrenzung erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Struktur etappenweise von innen nach 

außen unter Bezugnahme entsprechend nachvollziehbaren Grenzpunkten bzw. Bemaßungen 

lt. Kataster. 

Die Baugebietsfestlegung erfolgt als Fortsetzung der teilweise bereits in Umgebung 

vorhandenen Festlegung und im Sinne der Zielsetzung (kompakter Baukörper für Wohnen) 

als Allgemeines Wohngebiet mit einer Dichte von 0,2 bis 0,5. Durch den direkten Anschluss 

an eine Gemeindestraße ist die externe verkehrstechnische Erschließung auch gegeben. 

Da aufgrund der Größe der Ausweisung im Vorfeld einer Bebauung, neben einer 

entsprechenden Grundstücksteilung u.a. auch die innere Erschließung (Zufahrt, Ver- und 

Entsorgung) sicherzustellen ist, erfolgt die Festlegung als Aufschließungsgebiet.  

Zu § 3 - Aufschließungsmängel bzw. Öffentliches Interesse  

Da im Vorfeld einer Bebauung noch Mängel zur Herstellung der Bauplatzeignung im Sinne §5 

des Stmk. BauG zu beheben sind, wurde das Areal als Aufschließungsgebiet festgelegt. 

• Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf der Grundlage einer 

wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung (unverändert) 

Die Oberflächenwässer (Dachwässer und von Verkehrsflächen) sind grundsätzlich derart zu 

beseitigen, dass keine Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke gegeben ist. Diesbezüglich ist 

eine, dem Leitfaden für Oberflächenentwässerung (Stand 8/2017) des Landes Steiermark, 

entsprechende Projektierung für das Gesamtareal durchzuführen. Diese stellt u.a. eine wesentliche 

Grundlage für die Bebauung dar (Berücksichtigung ev. Sickerbecken, etc.) und ist daher vom 

Eigentümer im Vorfeld zu projektieren bzw. in weiterer Folge umzusetzen. 

Gem. Bodeneignungskarte ist der Boden gut geeignet. Aufgrund der zu erwartbare Bebauung sind 

jedoch entsprechende Konzepte zu Verbringung der Oberflächenentwässerung zu erarbeiten. 

• Nachweis der technischen Infrastruktur 

Die Umsetzung des Anschlusses an das bestehende Leitungsnetz (Wasser, Kanal, Storm etc.) ist 

entsprechend der baubehördlichen Vorgaben nachzuweisen. 

Der Anschluss ist aufgrund der bereits vorhandenen Leitungen (Abwasserleitung im Bereich der 

östlichen Gemeindestraße) im direkten Nahbereich möglich.  
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• Herstellung der inneren Erschließung 

Da für die entsprechenden Fläche mehrere Bauplätze entstehen, ist nachzuweisen, dass alle 

zukünftigen Bauparzellen über eine gesicherte Zufahrt verfügen, bzw. eine verkehrssichere 

Anbindung an die Gemeindestraße gegeben ist. 

Die grundsätzliche Möglichkeit für die Herstellung einer inneren Erschließung und die Zufahrt ist 

gegeben. Im Rahmen der Bebauungsplanung sind die entsprechenden Vorgaben zu treffen und 

in weiterer Folge die Errichtung nachzuweisen. 

 

• Erstellung eines Bebauungsplanes inkl. folgender Vorgaben  

- Parzellierung 

- Erschließungssystem 

- Bebauungsvorgaben 

Im Sinne einer Bebauung im Sinne des Orts- und Landschaftsbildes sind im Rahmen einer 

Bebauungsplanung entsprechende Vorgaben zu treffen. Dies betrifft sowohl die Struktur 

innerhalb des Planungsbereich, als auch des Erschließungssystems inkl. der Anbindung 

möglicher Potenzialflächen. 

Vor einer Aufhebung der Aufschließungserfordernisse ist der Nachweis der Umsetzung dieser 

zu erbringen. 

Zu § 4 - Bebauungsplanzonierung  

Im Sinn des öffentlichen Interesses (s. Aufschließungserfordernisse) wurde die Erstellung eines 

Bebauungsplanes verordnet. 

Zudem erfolgt die Anpassung der Bebauungsplanzonierung, um einen Widerspruch zwischen 

den einzelnen Planunterlagen der örtlichen Raumplanung auszuschließen.  

Es wird damit die Ausweisungsfläche auch im Bebauungsplanzonierungsplan übernommen und 

die Erforderlichkeit eines Bebauungsplanes für das Gesamtareal entsprechend festgelegt. 

Zu §5- Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik 

Durch die Ausweisung ergibt sich für den Änderungsbereich eine zusammenhängende 

unbebaute Baulandfläche (Allgemeines Wohngebiet) eines Eigentümers/einer Eigentümerin mit 

einer Fläche von mehr als 1.000 m². 

Daher ist im Sinne des §34 StROG 2010 eine Maßnahme zur aktiven Bodenpolitik zu treffen. 

Im Sinne der juristischen Eindeutigkeit erfolgt die Festlegung einer Bebauungsfrist gem. §36 

StROG für einen Zeitraum von fünf Jahren mit Beginn der Rechtskraft des Bebauungsplanes. 

Sämtliche Aufschließungserfordernisse können ohne das Zutun Dritter (und damit zeitlich nicht 

gehemmt) vom Grundstückseigentümer bereits umgesetzt werden.  

Im Einklang mit den Bestimmungen der Raumordnungsgrundsätzen wird, im Sinne der 

gewünschten Entwicklung von unbebauten Flächen im Änderungsbereich, und aufgrund der 

mehrseitigen Bestandsausweisung (dreiseitig), für den Fall einer Nichtkonsumation gem. §36 

(3) Z 1 StROG die Leistung einer Raumordnungsabgabe festgelegt. 

Ist bis zum Zeitpunkt des Fristablaufes für die Fläche noch kein rechtmäßiger Rohbau im Sinn 

der angestrebten Nutzung fertig gestellt, ist eine entsprechende Raumordnungsabgabe durch 

den Grundeigentümer einzufordern.  
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Die jährlich vorzuschreibende Raumordnungsabgabe beträgt 2 % des Produktes aus 

Baugrundstückspreis/m² und der zu mobilisierenden Grundstückfläche. Als 

Berechnungsgrundlage für die Raumordnungsabgabe ist der von der Statistik Austria für die 

Gemeinde bekanntgegebene Baugrundstückpreis/m² zu diesem Zeitpunkt heranzuziehen. 

Zu §6 - Verfahren 

Da die Ausweisung der Änderungsfläche den siedlungspolitischen Zielsetzungen (u. a. 

Potenzialbereich Wohnen) bzw. der bestehenden Potenzialfläche gem. dem rechtswirksamen 

örtlichem Entwicklungskonzept 4.0 der Gemeinde entspricht, sind keine geänderten 

Planungsvoraussetzungen nachzuweisen, bzw. kann die Flächenwidmungsplanänderung in 

einem vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. 



 

 

ANHANG | BEILAGEN 

Planbeilagen: 

 

→ Mappenberichtigung, DI Kusterer vom Okt. 2025 

 

  




















